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Feststellung
Unfang der Steuer befreiung
Die Körper schaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nachS 3 Nr. 6 GewstG von der Gewer besteuer befreit .

Hinweise zu steuerbegūnstigten Zwecken
Die Körper schaft för dert im Sinne der $S 51 ff. AO ausschließl i ch und unmittelbar fo lgende
gemeinnūtzige Zwecke:
- Förder ung des sports ($ 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 21 AO)

Hinweis zur Ausstellung von Zuwendungsbestät igungen
Die Körper schaft ist berecht igt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestät igungen nach amt 1i ch vorgeschr iebenem Vor druck ($ 50 Abs. 1 ESt DV) auszu-
stellen. Die amt lichen Muster für die Ausstellung steuer l icherZuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https://www. formu lare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
Die Körper schaft ist nicht berecht igt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amt l ich
vorgeschr iebenem Vor druck ($ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen, weil Zwecke i. s. des § 10b Abs. 1
Satz 8 ESIG gefördert werden.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zur ückl iegt. Die Fr ist
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unr icht igen Zuwendungsbestät igungen und fehl verwendeten Zuwendungen
Wer vorsät zlich oder grob fahr läss ig eine unr icht igeZuwendungsbestätigung ausstel lt oder veran-
lasst, dass ZUwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuer begünst igten
Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Kör perschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angeset zt (§ 10b Abs. 4 ESIG, S 9 Abs. 3 KStG, S 9 Nr. 5 GewstG).

Hínweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapítalerträgen, die bis zum 31.12.2028 zufließen, reicht für die Abstandnahmevom Kapital -
ertragsteuer abzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Sat z 1 Nr. 3 und Abs. 10

satz 1 Nr. 2 ESIG die Vor lage dieses Beschei des oder die Über lassung einer Kopie dieses Beschei des
aus. Das Gleiche gilt bis zumo. a. zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depot führende Kredit -, Finanzdienst leistungs- oder
Wertpapierinst itut
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaft l ichen
Geschäft sbetr ieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgesch lossen ist.

Anmer kungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbe freiungen auch in Zukunft von der tat -
säch 1íchen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung dur ch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unter liegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuer begünst igten Zwecke ger ichtet sein und die Best immungen der
Sat zung beachten.
Dies muss auch künft ig dur ch ordnungsmäßige Aufzei chnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tät igkeitsber i cht, Vermögensübersicht mitNachweisenüber Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen wer den (S 63 AO).

*** Fortsetzung siehe Seite 2 *****
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Er läuterungen

******************k*************************k****************************************************
Sie
Steuervergünst igung er for der l i chen Unter lagen, nämlích:

werden gebeten, die Zur Uberprüfung der tatsächli chen Vorausset zungen für

die Jahresabsch lüsse (Kassenber i chte) für die Ka lender jahre 2024- 2026
einen Tät igkeitsber icht für die genannten Jahre und
Körper schaftsteuererklärung mittels ElsterOn l ine (www.elster.de) nach Vordruck KSt mit AnlageGem
einsch l ießlich der Er läuterungen zur RÜcklagenbi ldung

bis spätestens zum 31.07.2027 einzurei chen.

Aus dem Tät igkeitsber icht muss zu entnehmen sein, in wel cher
Geschäftsführung auf die Er fül lung der satzungsgemäßenZwecke ger ichtet war.

Weise die tatsächl iche

So1lten sie von einem Angehör igen der steuer ber atenden Berufe vertreten wer den, ist die Steuerer -
klärung
vor zeitige Anforderung der steuererklärung dar.

zum 28.02.2028 abzugeben. Die Abgabefr ist per 31.07.2027 stellt in diesem Fall kei ne

***********************************************************************************************

DieserFestset zung habe ich Ihre Daten zugrunde ge legt, die mir am 06.05.2024 um 00:47:02 Uhr in
authentifizierter Form übermittelt wurden.

Rechtsbehe 1 fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten wer den.
Der Einspruch ist bei dem vor bezeichneten Finanzamt oder
schri ft lich

angegebenen Außenstelle
einzurei chen, diesem/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Nieder schr i ft

bei der

Zu erk lären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgesch lossen, soweit dieser Bescheid einen Ver waltungsakt ändert oder
er set zt, gegen den ein zuläss iger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zuläss ige

In diesem Fall wird der neueKlage, Revision oder Nicht zulassungsbes chwerde anhängig
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehel fsver fahrens.
Die Fr ist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat
Sie begi nnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben wor den ist. Be i
Zusendung durch einfachen Br ief gi1t die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als

ist.

bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem später en Zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs
Einspruch richtet. Es so11 angegeben werden, inwieweit der Ver waltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tat sachen, die zur Begründung dienen, und die Bewei smittel angeführt werden.

sol1 der Ver waltungsakt bezeichnet wer den, gegen den sich der

Datenschutzhinweis
Informat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerver waltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschut 2 -Grundver or dnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschut zfragen
entnehmen
Infornat ionsschrei ben

allgemei nen Infor mat ionsschrei ben der Finanzverwaltung.
finden sie unter www.finanzamt. de (unter der Rubr ik "Datens chut 2") oder

Sie bitte dem Dieses

erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

weitere Informat ionen

Öffnungszeiten:
Angaben finden sie unter www.ber lin.de

die

ANZINA


